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RS OGH 1991/11/14 7Ob610/91
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.11.1991

Norm

UbG §3

Rechtssatz

Die Ansicht, daß unter einer Gesundheitsgefährdung im Sinne des UbG nur eine Schädigung durch aktives Verhalten,

nicht aber auch durch ein Unterlassen (Wegfall der Medikamenteneinnahme) zu verstehen sei, kann weder aus dem

Gesetz noch seinen Materialien abgeleitet werden.
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